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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Solarpark Dielkirchen“ 

 
zur frühzeitigen Beteiligung 

 
 

Textliche Festsetzungen zur Beteiligung  
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 
 
 

Ortsgemeinde: DIELKIRCHEN 
Verbandsgemeinde: NORDPFÄLZER LAND 

Landkreis: DONNERSBERGKREIS 
 
 
 
 

Dielkirchen, den ………………………….  ……………………………………… 
       Werner Maximilian Lieb 
       Ortsbürgermeister (Dienstsiegel) 

 
 
 
 

Verfasser: Lucas Gräf, B. Sc. Ingenieur Raumplanung 
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Textliche Festsetzungen  
 
Teil 1: Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO) 
Allgemeine Zweckbestimmung 
Gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Photovoltaik“ festgesetzt.  
Zulässig sind ausschließlich Anlagen die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 
Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen. 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4, §§ 
18 und 19 BauNVO) 

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,6 sowie gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 3,5 m 
als Höchstmaß festgesetzt. Der Bezugspunkt ist jeweils das anstehende Gelände.  

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 

Die durch die Baugrenze definierte überbaubare Grundstücksfläche gilt für die 
Photovoltaikmodule sowie die Trafo- bzw. Wechselrichterstationen. Die Umzäunung und 
notwendige Erschließungswege können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, 
solange ggf. vorhandene Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen eingehalten werden. 
Das Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz ist zu beachten.  

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Entwicklung von Grünland im Bereich der PV-Anlage / Sondergebiet 

Die Fläche unterhalb der Solarmodule ist als extensives Grünland zu erhalten oder zu 
entwickeln. Die Nutzung der Wiese als Weidefläche ist weiterhin möglich (extensive 
Schafsbeweidung). Der Einsatz von Düngemitteln oder Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. 

Beschränkung des Zeitraumes der Nutzung (§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und S. 2 BauGB) 

Das gemäß § 11 BauNVO festgesetzte Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ 
wird auf einen Zeitraum von maximal 30 Jahren ab Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage 
beschränkt. Der vollständige Rückbau der Anlage ist nach Ablauf des Zeitraumes 
sicherzustellen. Als Folgenutzung werden für den gesamten Geltungsbereich „Flächen für die 
Landwirtschaft“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB festgesetzt. 
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Teil 2: Bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetzungen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §§ 47 u. 88 LBauO) 

Einfriedungen 

Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendrahrt- oder Stahlgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein 
Mindestabstand von 0,2 m zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten.  
 
HINWEISE 

Behandlung Oberflächenwasser 
Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser 
ortsnah zurückzuhalten, zu versickern oder zu verrieseln. Eine offene Versickerung von 
unbelastetem und auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswasser / Drainagewasser ist 
genehmigungs- und erlaubnisfrei. 
Offene Versickerungs- (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) oder Rückhalte-
einrichtungen sind so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und 
öffentlichen Verkehrsflächen nicht entstehen können. 
Eine Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen oder sonstigen Rückhalteanlagen zur 
Nutzung als Brauchwasser (z. B. Gartenbewässerung oder Löschwasser) wird ausdrücklich 
empfohlen. 

Boden und Baugrund 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DlN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 


